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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

«Keine Benachteiligung älterer Menschen bei Anstellungen durch den Staat» forderte
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) in seiner nach seinem Rücktritt von Thomas de Courten (svp,
BL) übernommenen Motion. «Altersdiskriminierung» sei in der Schweiz weit verbreitet,
so die Begründung der Motion. Auch Bund, Kantone und Gemeinden würden mittels
Altersschranken bei Anstellungen «offen und systematisch» diskriminieren. Mit einem
Verbot solcher Altersbegrenzungen bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen auf
allen drei föderalen Ebenen, dies die konkrete Forderung der Motion, würde der Staat
nicht nur eine Vorbildfunktion übernehmen und gängigen «Altersstereotypen (wenig
flexibel, nicht lernfähig, usw.)» entgegenwirken, sondern auch einen Beitrag zum
Inländervorrang leisten, weil jüngere Arbeitskräfte aus dem Ausland oftmals ältere
Fachkräfte aus der Schweiz verdrängen würden. 
Der Bundesrat, der in seiner Stellungnahme vom 25. August 2021 die Motion zur
Ablehnung empfahl, machte geltend, dass Altersbegrenzungen gemäss
Bundesverfassung (Art. 8 Abs. 2) das Diskriminierungsverbot nicht verletzten. Laut
Bundesgericht handle es sich beim Alter um einen «atypischen
Diskriminierungstatbestand». Diskriminierung würde also lediglich dann vorliegen,
wenn Menschen in vergleichbaren Anstellungssituationen aufgrund ihres Alters
unterschiedlich behandelt würden. In der Bundesverwaltung könne die Beschäftigung
gemäss entsprechend angepasstem Personalrecht gar bis zum 70. Altersjahr
weitergeführt werden; der Bund mache also bereits einiges, um ältere Menschen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Föderalismus sehe zudem vor, dass diese
Angelegenheit in der Hoheit der Kantone liege und ihnen der Bund diesbezüglich keine
Vorschriften machen könne.
In der Ratsdebatte während der Sondersession im Mai 2023 führte Thomas de Courten
die Gründe für den Vorstoss noch einmal aus und erwähnte, dass er seinerzeit von
zahlreichen Ratsmitgliedern «von links bis rechts» mitunterzeichnet worden sei. Nach
der Repetition der schriftlichen Argumentation des Bundesrats durch die neue
Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider stimmten nicht nur die geschlossene SVP-
Fraktion, sondern auch sämtliche Mitglieder der GLP- und der FDP-Fraktion sowie mit
Ausnahme der EVP-Mitglieder auch die Mitte-Fraktion dem Vorstoss zu. Die
Unterstützung von links fehlte allerdings: Sowohl die SP- als auch die Fraktion der
Grünen votierten geschlossen gegen die Motion. Mit 116 zu 70 Stimmen bei 1 Enthaltung
wurde der Vorstoss an den Zweitrat überwiesen. 1

MOTION
DATUM: 04.05.2023
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat machte in der Herbstsession 2023 mit der Motion von Hans-Ueli Vogt
(svp, ZH), die nach dem Ausscheiden des Zürchers aus dem Nationalrat von seinem
Fraktionskollegen Thomas de Courten (svp, BL) übernommen worden war und die
forderte, dass ältere Menschen bei Anstellungen durch den Staat nicht diskriminiert
werden dürfen, kurzen Prozess. SPK-SR-Sprecher Hans Stöckli (sp, BE) begründete die
einstimmige Empfehlung der Kommission für Ablehnung der Motion mit der gängigen
Rechtslehre. Diese sehe in den vom Vorstoss bemängelten Altersschranken bei der
Anstellung keinen Diskriminierungstatbestand im Sinne der Bundesverfassung. Anders
als bei im Verlaufe des Lebens in der Regel stabilen Merkmalen wie «Geschlecht oder
Rasse» handle es sich beim Alter gemäss Bundesgericht um einen «atypischen
Diskriminierungstatbestand», weil die meisten Menschen der Gruppe älterer Menschen
selbst einmal angehören würden. Die Begrenzung von Anstellungen aufgrund des
Lebensalters sei deshalb verfassungskonform. Zwei weitere Argumente sprächen gegen
die Motion, so Stöckli weiter. Erstens fordere der Vorstoss nicht nur die Aufhebung von
Altersbeschränkungen auf nationaler Ebene, sondern auch auf kantonaler oder
kommunaler Ebene, wobei nur ersteres in die Kompetenz des Bundes falle. Zweitens
sehe die Bundespersonalverordnung bereits heute vor, dass Bundesangestellte bis zum
70. Altersjahr beschäftigt werden könnten, was zeige, dass faktisch gar kein
Handlungsbedarf bestehe. Nachdem auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider die
ablehnende Haltung des Bundesrates bekräftigte, versenkte der Ständerat die Motion
diskussionslos. 2
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